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Satzung des Polizeisportvereins Saar e. V. 
  
 
Präambel 
 
Die in dieser Satzung genannten Personenbezeichnungen umfassen gleichermaßen die 
männliche und die weibliche Form1 sowie das diverse Geschlecht2. Die sich aus dieser 
Satzung ergebenden Ämter stehen Männern und Frauen sowie den Angehörigen des di-
versen Geschlechts offen. Lediglich aus Gründen der Übersichtlichkeit und der einfache-
ren Lesbarkeit wurde nur die männliche Form verwendet. 
 
 
I.  Der Verein  
  
 
§ 1  Name, Sitz, Geschäftsjahr  
 
(1)  Der Verein führt den Namen „Polizeisportverein Saar e.V." – kurz „PSV Saar e. V“. Nä-

heres regelt die „Vereinsordnung zu dem Vereinsnamen, den Vereinsfarben und dem 
Vereinsemblem“. Die Vereinsfarben und das Logo sind jener Vereinsordnung als Anlage 
beigefügt.  Der PSV Saar e.V. hat seinen Sitz in Saarbrücken und ist in das Vereinsre-
gister eingetragen.  

 
(2)  Die Bezeichnungen der Abteilungen des PSV Saar e.V. bestehen aus dem Begriff „PSV 

Saar e. V.“ mit einem Abteilungszusatz.3  
 
(32)  Das Geschäftsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr.  
  
 
§ 2  Zweck des Vereins  
 
(1)  Der PSV Saar e. V. verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im 

Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung.  
 
(2)  Der Verein ist parteipolitisch und konfessionell neutral. Grundlage der Vereinsarbeit ist 

das Bekenntnis aller Mitglieder des Vereins zur freiheitlich-demokratischen 
Grundordnung.4 Er tritt rassistischen, verfassungs- und fremdenfeindlichen Be-
strebungen sowie jeder Form von Gewalt, unabhängig davon, ob sie körperlicher, 

 
1 Ziel des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes ist es unter anderem, Benachteiligungen aus Gründen des Ge-
schlechts zu beseitigen (§ 1 AGG). Zwar gilt das Gesetz nicht unmittelbar für die Vereine und Verbände. Doch soll 
durch diese Änderung verdeutlicht werden, dass die Funktionen im Verein grundsätzlich allen Geschlechtern offen 
stehen. 

2 Seit dem 22.12.2018 sieht § 22 Abs. 3 PStG vor, dass es auch das dritte Geschlecht „divers“ gibt, wenn Personen 
weder dem weiblichen noch dem männlichen Geschlecht zugeordnet werden können. 

3 Die Abteilungen des Vereins sind im § 16 dieser Satzung geregelt. Aus systematischen Gründen sollte deren Na-
mensgebung ebenfalls dort behandelt sein, da es nicht unmittelbar den Namen des PSV Saar e.V. selbst betrifft. 

4 Eine Steuervergünstigung wegen der Förderung gemeinnütziger, mildtätiger oder kirchlicher Zwecke setzt nach § 

- 
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seelischer oder sexualisierter Art ist, entschieden entgegen.5 
 
(3)  Der PSV Saar e. V. ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche 

Zwecke. Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet wer-
den. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. 

 
(4)  Zweck des Vereins ist die Förderung des Sports  
 
(5)  Der Satzungszweck wird verwirklicht insbesondere durch die Förderung sportlicher 

Übungen und Leistungen. Dabei ist der Verein für die Pflege, Förderung und Verbreitung 
aller Sportarten offen, die im Landessportverband für das Saarland und dem Deutschen 
Olympischen Sportbund vertreten sind.  

 
(6)  Alle Mitglieder sind für den PSV Saar e.V. grundsätzlich ehrenamtlich tätig. Ihnen kann 

auf Beschluss des geschäftsführenden Vorstandes für nebenberufliche Tätigkeiten im 
Dienst oder Auftrag des Vereins eine angemessene Vergütung ausgezahlt werden bis 
zur Höhe des in der jeweils geltenden Fassung des Einkommenssteuergesetzes steuer-
frei Möglichen ausgezahlt werden.  

 
Die Zahlung von angemessenen pauschalen Vergütungen für außergewöhnlichen er-
heblichen Arbeits- und Zeitaufwand (Tätigkeitsvergütungen) an Mitglieder des Ge-
schäftsführenden Vorstandes ist zulässig. Über die Höhe der Tätigkeitsvergütung ent-
scheidet der Gesamtvorstand ohne Beteiligung des Mitglieds des geschäftsführen-
den Vorstands, welches die Vergütung erhalten soll6.  

 
(7)  Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder 

durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 
 
(8)  Es soll insbesondere Beschäftigten der saarländischen Vollzugspolizei die Möglichkeit 

sportlicher Betätigung geboten werden. Weiterhin soll der Verein interessierten Bürgerin-
nen und Bürgern Gelegenheit geben, im Rahmen der Vereinsaktivitäten Kontakte zur 
Polizei zu pflegen. Der Verein soll Bindeglied zwischen Polizei und Bevölkerung sein.  

  
 
II. Organe und Struktur des Vereins  
 
  
§ 3  Organe des PSV Saar e. V.  
 
Organe des PSV Saar e. V. sind  
 
1. die Mitgliederversammlung (§ 13)  

 
51 Abs. 3 S. 1 AO unter anderem voraus, dass die Körperschaft nach ihrer Satzung und bei ihrer tatsächlichen Ge-
schäftsführung keine Bestrebungen im Sinne des § 4 des Bundesverfassungsschutzgesetzes fördert und dem Ge-
danken der Völkerverständigung nicht zuwiderhandelt. Diese Satzungsregelung soll die Anerkennung dieser Grunds-
ätze deutlich machen. 

5 Die Mitgliederversammlung des DOSB hat am 05.12.2020 umfassende Standards zur Prävention und zum Schutz 
vor sexualisierter Gewalt verabschiedet. Im sogenannten „DOSB-Stufenmodell“ verpflichten sich die Mitgliedsorgani-
sationen zur schrittweisen Umsetzung des Stufenmodells bis spätestens zum 31.12.2024. Zu dem Stufenmodell ge-
hört auch, dass die Satzung eine Passage enthält, in der sich der Verband gegen jede Form von sexualisierter Beläs-
tigung und Gewalt ausspricht. 

6 Diese Ergänzung dient nur der Klarstellung. Nach § 15 Abs. 1 Buchst. a) dieser Satzung gehören die Mitglieder des 
geschäftsführenden Vorstands dem Gesamtvorstand an. Gemäß §§ 34, 28 BGB sind von der Beschlussfassung die 
Personen ausgeschlossen, mit denen ein Rechtsgeschäft vorgenommen werden soll. Die Unkentennis über diesen 
gesetzlichen Ausschluss führt in der Praxis häufig zu unwirksamen Beschlüssen. Das soll durch die (klarstellende) 
Ergänzung vermieden werden. 
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2. der geschäftsführende Vorstand (§ 14)  
3. der Gesamtvorstand (§ 15)  
4. die Kassenprüfer (§ 17 (4)) 
 
 
§ 4  Vereinsstruktur  
 
(1) Abteilungen  
 

Der Polizeisportverein ist in Abteilungen gegliedert, die in ihrem Bereich grundsätzlich 
die Aufgaben des Vereins wahrnehmen. Diese sind als unselbständige Abteilungen or-
ganisiert.  
 
Die Bezeichnungen der Abteilungen des PSV Saar e.V. bestehen aus dem Begriff 
„PSV Saar e. V.“ mit einem Abteilungszusatz.7  
 

(2)  Verwaltungsstellen  
 

Mitglieder mit sportartübergreifenden Interessen, die keiner Fachsportabteilung für die 
Ausübung einer bestimmten Sportart im Verein gebildeten Abteilung8 angehören, 
können zu Abteilungen unter zentraler Verwaltung (Verwaltungsstellen) zusammenge-
schlossen werden.  

  
 
§ 5  Verbandsrechtliche Verpflichtungen  
 
Der PSV Saar e. V.  ist über seine Abteilungen Mitglied in den Fachverbänden des im9 Lan-
dessportverbandes Landessportverband für das Saarland.  
  
 
III. Mitglieder  
 
  
§ 6  Mitgliedschaft  
 
(1)  Mitglied  
 

1.  Mitglied des PSV Saar e. V. kann jede natürliche Person werden.  
 

2.  Die Mitgliedschaft kann in mehreren Abteilungen erworben werden.  
 

3.  Ist ein Mitglied in mehreren Abteilungen Mitglied, sind die Beiträge auch10 für 
jede der Abteilungen zu zahlen.  

 
(2)  Ehrenmitglied und Ehrenvorsitzende 

 
7 Dies war bisher in § 1 Abs. 2 dieser satzung geregelt, sollte aber aus systematischen Gründen zukünftig hier gere-
gelt sein. 

8 Der Begriff "Fachsportabteilung" wird nur hier verwendet, ohne dass er definiert würde. Um Unklarheiten zu vermei-
den, sollte hier die Definition an Stelle des Begriffs verwendet werden. 

9 Die Verwendung der Wortkombination "Fachverbänden des Landessportverbandes" suggeriert, dass die Fachver-
bände Teile des Landessportverbandes seien. Das ist nicht der Fall. Die Sportfachverbände sind lediglich Mitglieder 
im Landessportverband, so dass die Wortkombination "im Landessportverband" die richtige Sachlage widergibt, wes-
halb diese Änderung erfolgen sollte. 

10 Durch die Ergänzung wird klargestellt, dass es den in § 9 Abs. 1 dieser Satzung geregelte Beitragsteil ("Grundbei-
trag") für den Hauptverein gibt und nicht nur Beiträge in den einzelnen Abteilungen. 
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Mitglieder, die sich besondere Verdienste um den PSV Saar e. V. erworben haben, kön-
nen zu Ehrenmitgliedern ernannt werden. Ihnen stehen alle Mitgliederrechte zu. Jedes 
Mitglied des Gesamtvorstandes kann Personen zur Ehrenmitgliedschaft vorschlagen. 
Über die schriftlich zu begründendenen Vorschläge entscheidet der Gesamtvorstand. 

 
Langjährige verdiente erste Vorsitzende können auf Vorschlag aus den Reihen des Ge-
samtvorstands von der Mitgliederversammlung zum Ehrenvorsitzenden ernannt werden. 

 
Ehrenmitglieder und Ehrenvorsitzende sind beitragsfrei.  

 
(3)  Mitgliedschaft juristischer Personen und rechtsfähiger Personenvereinigungen11 
 

Juristische Personen und rechtsfähige Personenvereinigungen können dem Verein 
als Förderer beitreten.  

  
 
§ 7  Erwerb der Mitgliedschaft  
 
(1) Das in Textform einzureichende Beitrittsgesuch ist an den PSV Saar e. V. oder die Ab-

teilung zu richten, in die die Aufnahme begehrt wird. Minderjährige erklären ihren Ein-
tritt durch den/die12 gesetzlichen Vertreter. 

 
(2) Über die Aufnahme entscheidet der geschäftsführende Vorstand13 und über die 

Aufnahme in die einzelnen Abteilungen des PSV Saar e.V. entscheidet der jeweilige 
Abteilungsvorstand.  

 
Will ein Bewerber Mitglied oder Förderer sein, ohne einer Abteilung anzugehören, entscheidet 
über die Aufnahme der geschäftsführende Vorstand. 
 
(3) Ein Anspruch auf Aufnahme in den Verein besteht nicht.  
  
 
§ 8  Jugendliche Mitglieder  
 
(1) Sämtliche Mitglieder zählen bis zum Ablauf des 18. Lebensjahres zur Vereinsjugend. 
 

 
11 Nach § 58 Nr. 1 BGB regelt die Satzung den Eintritt der Mitglieder. Damit verbunden ist auch das Recht, in der 
Satzung Voraussetzungen für die Mitgliedschaft festzulegen. Nach der bisherigen Regelung konnten nur natürliche 
Personen (lebende Menschen) und juristische Personen Mitglied werden. Daneben gibt es aber auch noch rechtsfä-
hige Personengesellschaften. Das sind zum Beispiel nicht in das Vereinsregister eingetragene Vereine, Kommandit-
gesellschaften oder Gesellschaften bürgerlichen Rechts. Durch die vorgeschlagene Änderung können auch diese 
Mitglieder des Vereins werden. Sofern das nicht gewünscht ist, wäre der Änderungsvorschlag wieder zu streichen. 

12 Der Beitritt eines Mitglieds stellt rechtlich die Eingehung eines Vertrages dar (BGH, in: BGHZ 28, 131, 134; BGHZ 
101, 193, 196). Bei dem Abschluss des "Beitrittsvertrages" vertreten nach § 1629 Abs. 1 Satz 1 BGB die Eltern ver-
treten das Kind gemeinschaftlich. Durch die Verwendung des Singulars entsteht der Eindruck, dass auch die Geneh-
migung eines gesetzlichen Vertreters ausreicht. Das ist aber nur der Fall, wenn es tatsächlich nur einen gesetzlichen 
Vertreter gibt. Um diese Unklarheit zu beseitigen, sollt "den" gestrichen werden. Sofern ein Minderjähriger tatsächlich 
nur einen gesetzlichen Vertreter haben sollte, würde auch bei der neuen Satzungsregelung die Gehemigung dieses 
gesetzlichen Vertreters ausreichen. 

13 Auch bei einem Verein mit Abteilungen entsteht rechtlich grundsätzlich eine einheitliche Mitgliedschaft im Haupt-
verein und den entsprechenden Abteilungen. Bei der bisherigen Regelung war der geschäftführende Vorstand nicht 
dazu berufen, auch bei den Bewerbern über die Aufnahme zu entscheiden, welche Mitglied in einer Abteilung sein 
wollten. Durch die Aufnahme in die Abteilugn wurden diese Personen zugleich Mitglieder im Hauptverein, ohne dass 
der geschäftsführende Vorstand ein Mitspracherecht hätte. Das ist im Interesse des Hauptvereins nicht zielführend, 
weshalb diese Änderuing vorgeschlagen wird. Im Ergebnis bleibt es aber dabei, dass jede Abteilung für sich selbst 
entscheidet, ob sie einen Bewerber als Mitglied aufnimmt oder nicht. 
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(2) Kinder und Jugendliche von dem vollendeten 16.14 Lebensjahr bis zur Vollendung 

des 18. Lebensjahres üben ihre Mitgliedschaftsrechte im Verein persönlich aus. 
Deren gesetzlichen Vertreter erteilen mit der Zustimmung zum Beitritt des Minder-
jährigen gleichzeitig die Zustimmung zur eigenständigen Wahrnehmung der Mit-
gliederrechte durch den Minderjährigen. Die gesetzlichen Vertreter sind dagegen 
von der Wahrnehmung der Mitgliedschaftsrechte dieser Minderjährigen ausge-
schlossen.15 

 
(3) Jede Abteilung, die jugendliche Mitglieder hat, wählt durch ihre Mitgliederversammlung 

einen Jugendwart. Soweit ein solches Amt vom geschäftsführenden Vorstand für erfor-
derlich gehalten wird, wählt dieser einen Hauptjugendwart. Wählbar sind nur Mitglieder 
über 18 Jahre.  

  
 
§ 9  Beitragswesen  
 
(1)  Mitgliedsbeitrag und Aufnahmegebühr  
 

Mitglieder sind zur Zahlung eines Mitgliedsbeitrages verpflichtet. Der Mitgliedsbeitrag 
setzt sich zusammen aus dem Grundbeitrag an den PSV Saar e. V. und den dem Zu-
satzbeitrag für die jeweilige Abteilung, der das einzelne Mitglied jeweils angehört16. 
Daneben können Abteilungen eine Aufnahmegebühr erheben.  
 
Die gesetzlichen Vertreter der minderjährigen Mitglieder verpflichten sich mit der 
Zustimmung zum Aufnahmeersuchen für die Beitragsschulden des minderjähri-
gen Mitglieds neben diesem persönlich und gesamtschuldnerisch zu haften.17 

 
Die Abteilungen sind berechtigt, den Mitgliedsbeitrag (Grund- und Zusatzbeitrag) für den 
PSV Saar e. V. sowie eine eventuell erhobene Aufnahmegebühr einzuziehen. Dabei 
können sie die Höhe des Zusatzbeitrages für ihre Abteilung sowie die Höhe der Aufnah-
megebühr durch Beschluss ihrer Mitgliederversammlung selbst bestimmen.  

 
Der Grundbeitrag unterscheidet sich in einen Beitrag für Erwachsene und einen für Min-
derjährige. Die Festlegung der Grundbeitragshöhe erfolgt durch Beschluss der Mitglie-
derversammlung des PSV Saar e.V. 

 
(2)  Weiterleitung des Grundbeitrages  
 

Die Soweit die Abteilungen für den PSV Saar e.V. den Grundbeitrag einziehen18 sind 
sie verpflichtet, den für die Wahrnehmung der Aufgaben des Hauptvereins notwendigen 

 
14 Diese Altersgrenze beruht auf der Regelung in § 10 Abs. 1 S. 2 dieser Satzung, wonach Mitglieder erst ab der Voll-
endung des 16. Lebensjahres in der Mitgiederversammlung stimmberechtigt sind. 

15 Die Satzung kann die Ausübung des Stimmrechts für beschränkt geschäftsfähige Mitglieder durch deren gesetzli-
chen Vertreter ausschließen (Sauter/Schweyer/Waldner, Der eingetragene Verein, 20. Aufl. 2016, Rn. 199). 

16 Diese Ergänzung dient lediglich der Klarstellung. 

17 Diese Regelung alleine verpflichtet die gesetzlichen Vertreter der minderjährigen Mitglieder nicht zur Begleichung 
der Beitragspflichten des minderjährigen Mitglieds. Vielmehr müssen die gesetzlichen Vertreter bei Stellung des Auf-
nahmeantrages durch eine entsprechende Gestaltung des Aufnahmeformulars ausdrücklich darauf hingewiesen wer-
den, dass sie bei der Genehmigung des Beitritts des Minderjährigen auch für dessen Mitgliedsbeiträge haften (OLG 
Hamm, Beschl. v. 13.09.1999, Az. 15 W 195/99). 

18 Aus § 9 Abs. 1 dieser Satzung ergibt sich, dass die Abteilungen "berechtigt" sind, die Grundbeiträge einzuziehen. 
Das bedeutet schon sprachlich nicht zwingend, dass sie dass auch müssen bzw. dass nur sie die Grundbeiträge ein-
ziehen dürften. Sofern der Hauptverein seinen eigenen Beitragsanspruch gegenüber den Mitgliedern geltend macht, 
ist natürlich die Abteilung zu einer Weiterleitung nicht verpflichtet. Das soll durch die Änderung klargestellt werden. 
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Grundbeitrag an den Hauptverein weiterzuleiten. Der Grundbeitrag ist innerhalb eines 
Monats nach Rechnungsstellung bzw. erfolgtem Lastschrifteinzug19 weiterzuleiten.  

 
 (3)  Verwendung der Grundbeiträge  
 

Die Grundbeiträge bilden die Mittel der Hauptkasse des PSV Saar e. V. und werden zur 
Finanzierung der erforderlichen Verwaltungsaufgaben des Vereins, zur Unterstützung 
der Abteilungen und Verwaltungsstellen sowie für besondere Investitionen des Vereins 
und zur Gemeinschaftspflege verwendet.  

 
(4)  Verwendung des Zusatzbeitrages und der Aufnahmegebühr  
 

Die Abteilungen verwalten und verwenden die Zusatzbeiträge und eine evtl. erhobene 
Aufnahmegebühr für die Verwirklichung satzungsgemäße der satzungsmäßigen Zwe-
cke des PSV Saar e.V. innerhalb der Abteilung20. 

 
(5)  Beitragszahlung, Stundungen, Ermäßigungen, Erlasse von Mitgliedsbeiträgen  
 

Der Mitgliedsbeitrag wird durch den Vorstand einer Abteilung erhoben. Die übrigen Geld-
zahlungen sind nach Rechnungsstellung fällig und zahlbar.  

 
Über die Gewährung von Stundungen, Familienbeiträgen oder den Erlass von Teilbeiträ-
gen aus sozialen Gründen entscheidet bezüglich des Zusatzbeitrages und der Aufnahme-
gebühr der Abteilungsvorstand nach pflichtgemäßem Ermessen. Bezüglich des Grundbei-
trages trifft eine solche Entscheidung der geschäftsführende Vorstand. 

 
(6)  Förderbeiträge und Spenden  
 

Fördernde Mitglieder Förderer21 leisten dem PSV Saar e. V. bzw. einer Abteilung eine 
regelmäßige Zuwendung nach eigenem Ermessen. Alles Weitere regelt die Finanzord-
nung.  

  
 
§ 10  Rechte und Pflichten der Mitglieder  
 
(1)  Organ- und Stimmrechte  
 

Mitglieder haben das Recht auf Mitgestaltung der Geschicke des Vereins durch Teilnahme 
an den Aussprachen und Abstimmungen in den Mitgliederversammlungen ihrer Abteilung 
(Mitverwaltungsrecht) und des PSV Saar e. V.  

 
Alle Mitglieder mit vollendetem 16. Lebensjahr haben Stimm- und Wahlrecht.  

 
(2)  Pflichten eines Mitglieds  
 

Die Mitglieder sind verpflichtet:  
 

a)  zur Wahrung der Vereinsinteressen  
 

 
19 Eingefügt aufgrund des E-Mails des Herrn Hans vom 10.12.2025. 

20 Diese Ergänzung dient lediglich der Klarstellung. 

21 So werden die "fördernden Mitglieder" in § 6 Abs. 3 dieser Satzung bezeichnet. Um die Verwechlung mit den "Mit-
gliedern" im Sinne des § 6 Abs. 1 dieser Satzung zu vermeiden, sollte auch deshalb nicht von "Fördernden Mitglie-
dern" gesprochen werden. 



7 
 

b)  zur Beachtung der Vereinssatzung sowie der Beschlüsse der Mitgliederversamm-
lung, des Gesamtvorstandes und des Vorstandes der Abteilung, der sie angehö-
ren.  

 
c)  zur fristgerechten Zahlung der Mitgliedsbeiträge  

 
 d) zur unverzüglichen Mitteilung einer jeden Änderung ihrer Kontaktdaten an den 

Abteilungsvorstand in Textform. Gehört ein Mitglied oder Förderer keiner Abtei-
lung an, hat die Meldung an den geschäftsführenden Vorstand des PSV Saar 
e.V. zu erfolgen. 

 
 
§ 11  Beendigung der Mitgliedschaft  
 
(1)  Die Mitgliedschaft endet  
 

a)  mit dem Tod des Mitgliedes bzw. Auflösung des Förderers 
b)  durch freiwilligen Austritt  
c)  durch Streichung von der Mitgliederliste  
d)  durch Ausschluss aus dem Verein  

 
(2)  Der freiwillige Austritt erfolgt durch Erklärung in Textform gegenüber dem Vorstand der 

Abteilung, dem das Mitglied angehört. Gehört das Mitglied bzw. der Förderer keiner Ab-
teilung an, ist die Erklärung gegenüber dem geschäftsführenden Vorstand des PSV Saar 
e.V. abzugeben.  Er ist nur zum Quartalsende unter Einhaltung einer Kündigungsfrist 
von einem Monat zulässig. 

 
(3) Ein Mitglied kann durch Beschluss des Abteilungsvorstandes von der Mitgliederliste der 

Abteilung gestrichen werden, wenn es trotz zweimaliger Mahnung an seine von ihm zu-
letzt mitgeteilte Anschrift mit der Zahlung des Beitrages im Rückstand ist. Gehört das 
Mitglied nur dieser Abteilung an, so endet mit der Streichung auch die Mitgliedschaft im 
PSV Saar e.V. Bei Mitgliedern, die keiner Abteilung angehören, erfolgt die Streichung 
von der Mitgliederliste des PSV Saar e.V. durch Beschluss des geschäftsführenden Vor-
stands des PSV Saar e.V. 

 
(4)  Der Ausschluss eines Mitgliedes aus dem Verein kann erfolgen:  
 

a)  wegen Nichterfüllung satzungsgemäßer Verpflichtungen  
 
b)  wegen eines schweren Verstoßes gegen die Interessen des Vereins durch ein 

Verhalten innerhalb oder außerhalb des Vereins22 oder wegen groben un-
sportlichen Verhaltens  

 
c)  wegen schwerer Schädigung des Ansehens des Vereins durch ein Verhalten 

innerhalb oder außerhalb des Vereins, insbesondere wegen Handlungen, die 
geeignet sind, das Ansehen des Polizeisportvereins oder der Polizei in erhebli-
chem Maße zu beeinträchtigen.  

 

 
22 Damit wird klargestellt, dass auch ein Verhalten außerhalb des Vereins zu einem Ausschluss aus dem Verein füh-
ren kann, wenn dadurch schwer gegen die Interessen des Vereins verstoßen wurde. Nach einer neueren Gerichts-
entscheidung kann ein Verhalten außerhalb des Vereins nämlich bei einem Ausschluss nur dann berücksichtigt wer-
den, wenn die Satzung dies ausdrücklich erklärt, selbst wenn durch das Verhalten schwer gegen die Interessen des 
Vereins verstoßen worden sein sollte. 
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 Über den Ausschluss entscheidet, sofern das Mitglied nur einer Abteilung angehört, 

der Abteilungsvorstand dieser Abteilung. Vor einer Entscheidung hat der Abteilungs-
vorstand dem Mitglied die Möglichkeit zur Rechtfertigung zu geben, wobei dem Mitglied 
dazu die konkreten Vorwürfe an seine von ihm zuletzt mitgeteilte Anschrift dazulegen 
sind. Gehört das Mitglied oder der Förderer keiner Abteilung oder mehreren Abteilun-
gen23 an, dann erfolgt der Ausschluss durch den geschäftsführenden Vorstand des PSV 
Saar e.V. 

 
 Ein Ausschließungsbeschluss ist dem Mitglied bzw. Förderer mit dem den den Aus-

schluss tragenden Gründen in Textform an seine von ihm zuletzt mitgeteilte Anschrift zu 
überlassen. 

 
(5)  Mit Beendigung der Mitgliedschaft gehen alle Rechte, die sich aus der Zugehörigkeit 

zum Verein ergeben, verloren. Erstattungsansprüche, gleich welcher Art, können vom 
Mitglied bzw. Förderer gegenüber dem PSV Saar e.V.24 nicht erhoben werden.  

 
(6)  Der Wiedereintritt in den Verein ist möglich. Über die Wiederaufnahme entscheidet der 

Gesamtvorstand mit zwei Drittel Mehrheit.  
 
 
IV. Zuständigkeiten der Organe des Vereins  
 
  
§ 12  Zustimmungsvorbehalte des geschäftsführenden Vorstandes, des Gesamtvorstandes 

und der Mitgliederversammlung  
 
(1)  Über die Einrichtung einer Abteilung entscheidet der Gesamtvorstand auf der Grundlage 

eines Vorschlages des geschäftsführenden Vorstandes.  
 
(2)  Die Auflösung einer Abteilung bedarf der Zustimmung der Mitgliederversammlung des 

PSV Saar e. V., nachdem der Gesamtvorstand die Auflösung dieser Abteilung vorge-
schlagen hat.  

 
(3) Jede Abteilung kann sich eine Abteilungsordnung geben, die von der jeweiligen Abtei-

lungsversammlung Mitgliederversammlung der Abteilung25 zu beschließen ist und 
nicht gegen diese Satzung und die Vereinsordnungen des PSV Saar e.V. verstoßen 
darf. Soweit eine Abteilungsordnung gegen diese Satzung oder Vereinsordnungen des 
PSV Saar e.V. verstößt, ist diese Abteilungsordnung26 nichtig. Abteilungsordnungen 
bedürfen jeweils der Zustimmung des Gesamtvorstandes. Wird die Zustimmung verwei-
gert, kann der Vorstand der betroffenen Abteilung die Einberufung einer außerordentli-
chen Mitgliederversammlung gemäß §13 (3) Nr.4 verlangen.  

 
(4)  In den in § 12 (1) – (3) erwähnten Fällen entscheiden der Gesamtvorstand und die an-

wesenden stimmberechtigten Mitglieder der Mitgliederversammlung des PSV Saar e. V. 
mehrheitlich.  

  

 
23 Bisher hat die Satzung nicht geregelt, wer für einen Ausschluss zuständig ist, wenn das Mitglied mehreren Abtei-
lungen angehört. Die vorgeschlagenen Ergänzungen schließen diese Lücke. Bei dem Auschluss von Mitgliedern, 
welchen mehreren Abteilungen angehören, wäre auch eine Lösung denkbar, dass der Ausschluss aus einer Abtei-
lung auch zum Ausschluss aus dem Verein insgesamt führt. Das müsste dann aber eindeutig geregelt werden. 

24 Diese Ergänzung dient lediglich der Klarstellung. 

25 Dis ist die in § 16 Abs. 1 dieser Satzung verwendete Begrifflichkeit, welche zur Vermeidung von Unklarheiten ein-
heitlich verwendet werden sollte. 

26 Diese Ergänzung dient lediglich der Klarstellung. 



9 
 
 
§ 13  Mitgliederversammlung  
 
(1)  Zuständigkeit  
 

Die Mitgliederversammlung ist das oberste Vereinsorgan. Die Angelegenheiten des Ver-
eins werden, soweit sie nicht vom geschäftsführenden bzw. Gesamtvorstand des Ver-
eins zu besorgen sind, durch Beschlussfassung in der Mitgliederversammlung geordnet. 

 
(2)  Zusammensetzung der Mitgliederversammlung  
 

Der Mitgliederversammlung gehören mit Stimmrecht an  
 

1. die Mitglieder des PSV Saar e. V. und  
2. die Ehrenmitglieder  

 
(3)  Einberufung der Mitgliederversammlung  
 

Der geschäftsführende Vorstand ist verpflichtet, jährlich mindestens eine Mitgliederver-
sammlung einzuberufen. Die Mitgliederversammlung kann nur als reine Präsenzver-
anstaltung an einem bestimmten Ort durchgeführt werden. Die hybride oder virtu-
elle Durchführung im Sinne des § 32 Abs. 2 BGB ist ausgeschlossen.27 

 
Eine außerordentliche Mitgliederversammlung muss vom geschäftsführenden Vorstand 
einberufen werden,  

 
1. wenn das Wohl des Vereins es erfordert, 
 
2. wenn dies der Gesamtvorstand beschließt.  
 
3. wenn mindestens ein Zehntel der Mitglieder dies schriftlich unter Angabe des 

Zwecks und von Gründen vom geschäftsführenden Vorstand verlangt.,  
 
4. wenn der Gesamtvorstand der Verabschiedung einer Abteilungsordnung die Zustim-

mung verweigert hat und der Vorstand der betroffenen Abteilung die Einberufung 
einer außerordentlichen Mitgliederversammlung gemäß § 12 (3) verlangt. 

 
(4)  Formen und Fristen der Einberufung  
 

Zur ordentlichen Mitgliederversammlung ist mit einer Frist von drei Wochen, zur außeror-
dentlichen Mitgliederversammlung mit einer Frist von zwei Wochen jeweils unter Mittei-
lung der Tagesordnung unter Angabe von Datum, Ort und Zeit durch Veröffentlichung 
auf der Internetseite des PSV Saar e. V. einzuladen. 
 
Die Einladung zu einer außerordentlichen Mitgliederversammlung gem. § 13 (3) Nr. 2 
muss spätestens zwei Wochen nach dem Eingang des Antrages der Mitglieder vom ge-
schäftsführenden Vorstand erfolgen. 

 
(5)  Befugnisse der Mitgliederversammlung  
 

Die Mitgliederversammlung ist in folgenden Angelegenheiten ausschließlich zuständig, 
deren Behandlung mit der Einladung in einer Tagesordnung anzukündigen ist:  

 

 
27 Eingefügt aufgrund des E-Mails des Herrn Hans vom 10.12.2025. 

- 
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1.  Wahl des geschäftsführenden Vorstandes sowie des technischen Leiters, des Pres-
sewarts und gegebenenfalls des Hauptjugendwarts 

 
2. Entgegennahme der Jahresberichte des geschäftsführenden Vorstandes sowie der 

Abteilungsvorstände 
 
3.  Entgegennahme des Kassenprüfungsberichtes  
 
4.  Beschlussfassung über die Entlastung des geschäftsführenden Vorstandes für das 

abgelaufene Geschäftsjahr  
 
5.  Festsetzung des Grundbeitrages  
 
6.  Wahl von zwei Kassenprüfern, die für vier Jahre erfolgt. Die Wahl erfolgt mit über-

schneidender Wahlperiode. Die Wiederwahl ist möglich. Die Kassenprüfer dürfen 
nicht dem geschäftsführenden Vorstand angehören.  

 
7.  Beschlussfassung über die Änderung der Satzung sowie über die Auflösung des 

Vereins  
 
8.  Beschlussfassung über gestellte Anträge  
 
9.  Die Mitgliederversammlung kann dem geschäftsführenden Vorstand Aufträge ertei-

len  
 
10.  Wahl der Ehrenmitglieder und Ehrenvorsitzenden  
 
11.  Bestätigung der besonderen Vertreter des Vereins gem. § 30 BGB  

 
Anträge zur Mitgliederversammlung müssen spätestens zwei Wochen vor der Mitglieder-
versammlung beim geschäftsführenden Vorstand in Textform vorliegen.  

 
(6)  Beschlussfähigkeit und Abstimmungen  
 

1.  Die Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der anwesenden Mitglie-
der beschlussfähig, wenn die Einladung satzungsgemäß erfolgt ist. 

 
2.  Die Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen 

gefasst, sofern die Satzung keine andere Mehrheit vorsieht. Es kann auch über 
mehrere Beschlussgegenstände in einer Abstimmung entschieden werden, insbe-
sondere bei Wahlen zu mehreren Ämtern bei nur einem Kandidaten je Amt. 

 
3.  Satzungsänderungen können nur mit einer Mehrheit von drei Viertel der abgegebe-

nen gültigen Stimmen beschlossen werden. 
 
4.  Zu einem Beschluss über die Änderung des Vereinszwecks ist die Zustimmung aller 

Mitglieder erforderlich; die Zustimmung der in der Mitgliederversammlung nicht er-
schienenen Mitglieder muss schriftlich erfolgen.  

 
5.  Schriftlich und verdeckte Abstimmung ist möglich. Sie erfolgt, wenn ein stimmbe-

rechtigtes Mitglied dies beantragt und dieser Antrag mehrheitlich von der Mitglieder-
versammlung angenommen wird.  

 
6.  Anträge auf Ergänzung der Tagesordnung können in der Versammlung als Dring-

lichkeitsanträge gestellt werden. Die Behandlung erfordert jedoch eine 2/3-Mehrheit 
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der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder. Anträge gerichtet auf Satzungsände-
rung, Beitragserhöhung, Vorstandswahl oder -abwahl, sowie auf Auflösung des Ver-
eins können nicht als Dringlichkeitsanträge gestellt werden. 

 
7.  Bei der Abstimmung über ihre Entlastung sind Mitglieder des geschäftsführenden 

Vorstandes von der Stimmabgabe ausgeschlossen. 
 
(7)  Leitung der Mitgliederversammlung  
 

Der Vorsitzende des PSV Saar e. V. leitet die Mitgliederversammlung. Im Falle seiner 
Verhinderung übernimmt ein Stellvertreter, im Falle dessen Verhinderung ein anderes 
Mitglied des geschäftsführenden Vorstands die Leitung. Die Wahl eines Versammlungs-
leiters ist zulässig.  

 
(8)  Über die Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist ein Protokoll aufzunehmen, das von 

einem der Versammlungsleiter und einem der Protokollführer zu unterzeichnen ist.  Bei 
Satzungsänderung muss der genaue Wortlaut des Beschlusses angegeben werden.  

 
 
§ 14  Der geschäftsführende Vorstand  
 
(1)  Mitglieder des geschäftsführenden Vorstandes sind:  
 

• der Vorsitzende des PSV Saar e. V.  
• bis zu drei stellvertretende Vorsitzende  
• der Geschäftsführer  
• der erste und zweite Kassierer  
• der Schriftführer  

 
(2)  Aufgaben und Befugnisse  
 

Der geschäftsführende Vorstand ist für alle Angelegenheiten des Vereins zuständig, so-
weit sie nicht durch die Satzung der Mitgliederversammlung oder dem Gesamtvorstand 
zugewiesen sind.  

 
(3)  Gesetzliche Vertretung  
 

Der Verein wird gerichtlich und außergerichtlich durch die Mitglieder des geschäftsfüh-
renden Vorstandes vertreten. Je zwei Mitglieder des geschäftsführenden Vorstandes 
vertreten den Verein (§ 26 BGB) gemeinsam.  

 
Mitglieder von Abteilungsvorständen können vom Gesamtvorstand zu besonderen Ver-
tretern des Vereins (§ 30 BGB) mit auf die jeweiligen Abteilungsgeschäfte begrenzter 
Zuständigkeit bestellt werden.  

 
Alle Die Bestellung der besonderen Vertreter i. S. d. § 30 BGB ist erst wirksam28, 
wenn sind die Bestellung von der Mitgliederversammlung des PSV Saar e. V. zu bestä-
tigen bestätigt worden ist.  

 
Die Bestellung besonderer Vertreter i. S. d. § 30 BGB führt zur Eintragung dieser beson-
deren Vertreter in das Vereinsregister beim Amtsgericht Saarbrücken.  

 
28 Diese Änderung dient der Klarstellung, dass die Bestellung erst nach der Genehmigung durch die Mitgliederver-
sammlung wirksam ist. Die bisherige Regelung war insoweit nicht eindeutig und regelt auch nicht, was die Bestäti-
gung bzw. die fehlende Bestätigung bewirken soll. Sollte eine andere Regelung gewünscht sein, wäre dieser Vor-
schlag entsprechend anzupassen. 
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(4)  Wahl des geschäftsführenden Vorstands  
 

Mitglieder des geschäftsführenden Vorstands werden von der Mitgliederversammlung für 
einen Zeitraum von vier Jahren gewählt. Wählbar sind nur Vereinsmitglieder. Die Ge-
wählten bleiben auch nach Ablauf ihrer Amtszeit bis zu einer wirksamen Neuwahl im 
Amt. Wiederwahl ist zulässig.  

 
Die Mitglieder des geschäftsführenden Vorstands können außerhalb von Vorstandssit-
zungen und Mitgliederversammlungen nur durch schriftliche Erklärung gegenüber einem 
anderen vertretungsberechtigten Vorstandsmitglied zurücktreten. 
 
Scheidet ein Mitglied des geschäftsführenden Vorstandes während der Amtsperiode 
aus, so wählt die Mitgliederversammlung für die restliche Amtszeit des ausgeschiedenen 
Vorstandsmitglieds ein neues Mitglied in den geschäftsführenden Vorstand.  

 
(5)  Aufgaben des geschäftsführenden Vorstands:  
 

1. Abwicklung des allgemeinen Geschäftsverkehrs  
 

2. Vorbereitung der Mitgliedersammlung und Aufstellung der Tagesordnung  
 

3. Einberufung der Mitgliederversammlung  
 
4. Ausführung der Beschlüsse der Mitgliederversammlung  
 
5. Buchführung und Erstellung eines Jahresberichts inklusive Entscheidung über die 

Bildung und Entwicklung von Rücklagen 
 
6. Beschlussfassung über Ausschluss von Mitgliedern.  

 
(6)  Sitzungen und Beschlussfassung des geschäftsführenden Vorstands:  
 

Die Sitzungen des geschäftsführenden Vorstands sind nicht öffentlich.  
 

Der geschäftsführende Vorstand fasst seine Beschlüsse im Allgemeinen in Sitzungen, 
die vom Vorsitzenden, bei dessen Verhinderungen von einem seiner Vertreter, schriftlich 
oder fernmündlich einberufen werden. Einer Mitteilung der Tagesordnung bedarf es 
nicht. Der geschäftsführende Vorstand ist beschlussfähig, sofern mindestens 4 Mitglie-
der anwesend sind.  

 
Die Abstimmung erfolgt offen. Bei der Beschlussfassung entscheidet die Mehrheit der 
abgegebenen gültigen Stimmen. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Lei-
ters der Vorstandssitzung.  

 
Der geschäftsführende Vorstand kann seine Beschlüsse auch auf dem Weg schriftlicher 
oder elektronischer Stimmabgabe, mittels Telefax oder E-Mail, sowie im Rahmen einer 
Video-/Telefonkonferenz oder entsprechender Zuschaltung Abwesender in einer Vor-
standssitzung fassen.29 Die Entscheidung darüber wird mit der Einberufung getrof-
fen. Der Vorsitzende, im Falle seiner Verhinderung einer der stellvertretenden Vor-
sitzenden, kann auch für einzelne Beschlüsse anordnen, dass diese außerhalb 

 
29 Nach §§ 28, 32 Abs. 1 Satz 1 BGB kann der Vereinsvorstand wirksame Beschlüsse nur in ordnungsgemäß einbe-
rufenen Sitzungen fassen. Auch können nicht anwesende Vorstandsmitglieder an der Abstimmung nicht beteiligt wer-
den. Nach § 40 BGB darf dies in der Satzung auch abweichend geregelt werden. In der heutigen Zeit ist die Möglich-
keit der Beschlussfassung über elektronische Medien oder auch die Hinzuschaltung Abwesender angebracht. 
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von Sitzungen auf dem Weg schriftlicher oder elektronischer Stimmabgabe, insbe-
sondere mittels E-Mail, Messengerdienst oder Telefax, gefasst werden.30 
 
Über die Beschlüsse der Vorstandssitzung des geschäftsführenden Vorstands31 ist 
ein Protokoll aufzunehmen.  

 
  
§ 15  Gesamtvorstand  
 
(1)  Der Gesamtvorstand setzt sich wie folgt zusammen:  
 

a)  Mitglieder des geschäftsführenden Vorstands  
 
b)  1. Vorsitzende der Abteilungen oder ihre Vertreter32  
 
c)  Ehrenvorsitzende  
 
d)  den technischen Leiter  
 
e)  den Pressewart  
 
f)  den Hauptjugendwart  

 
 Der technische Leiter, der Pressewart und gegebenenfalls der Hauptjugendwart werden 

von der Mitgliederversammlung für einen Zeitraum von vier Jahren gewählt. Wählbar 
sind nur Vereinsmitglieder. Die Gewählten bleiben auch nach Ablauf ihrer Amtszeit bis 
zu einer wirksamen Neuwahl im Amt. Wiederwahl ist zulässig. 

 
(2)  Aufgaben des Gesamtvorstandes  
 

Der Gesamtvorstand ist für alle Angelegenheiten zuständig, die nicht der Mitgliederver-
sammlung oder dem geschäftsführenden Vorstand vorbehalten sind.  

 
(3)  Sitzungen und Beschlüsse des Gesamtvorstandes  
 

Der Gesamtvorstand fasst seine Beschlüsse im Allgemeinen in Sitzungen, die vom Vor-
sitzenden des PSV Saar e. V., bei dessen Verhinderungen von einem seiner Vertreter, 
schriftlich oder fernmündlich einberufen werden. Der Gesamtvorstand ist beschlussfähig, 
sofern mehr als die Hälfte seiner tatsächlich im Amt befindlichen Mitglieder anwesend 
sind.  

 
Der Gesamtvorstand kann seine Beschlüsse auch auf dem Weg schriftlicher oder elekt-
ronischer Stimmabgabe, mittels Telefax oder E-Mail, sowie im Rahmen einer Video-/Te-

 
30 Konkretisierend geändert aufgrund des E-Mails des Herrn Lay vom 29.01.2026. 

31 Da der geschäftsführende Vorstand seine Beschlüsse auch außerhalb von Sitzungen fassen kann und auch diese 
Beschlüsse protkolliert werden sollten, sollte die bisherige Beschränkung der Protokollierungspflicht auf die in den 
Sitzungen des geschäftsführenden Vorstands entfallen. 

32 § 15 Abs. 1 der Satzung regelt die Zusammensetzung des Vereinsorgans "Gesamtvorstand". Da die "falsche" Be-
setzung des Organs bei einer Beschlussfassung in der Regel zur Unwirksamkeit der Beschlüsse führt, sollte die 
Regeolung zur Zusammensetzung des Organs eindeutig sein. Das ist mit der bisherigen Regelung "oder" betreffend 
die Abteilungsvorstände nicht der Fall, weil auch nicht geregelt ist, wer jeweils bestimmt, ob der 1. Vorsitzender der 
Abteilung dem Gesamtvorstand angehört oder der Vertreter. Daher sollte der 1. Vorsitzende der Abteilung dem 
Gesmtvorstand angehörden, sich dann aber im Falle seiner Verhinderung durch seinen Vertreter - wenn vorhanden - 
vertreten lassen können (siehe § 15 Abs. 3 der Satzung). 
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lefonkonferenz oder entsprechender Zuschaltung Abwesender in einer Gesamtvor-
standssitzung fassen.33 Die Entscheidung darüber wird mit der Einberufung getrof-
fen. Der Vorsitzende, im Fall seiner Verhinderung einer der stellvertretenden Vor-
sitzenden, kann auch für einzelne Beschlüsse anordnen, dass diese außerhalb 
von Sitzungen auf dem Weg schriftlicher oder elektronischer Stimmabgabe, insbe-
sondere mittels E-Mail, Messengerdienst oder Telefax, gefasst werden.34 
 
Die Abstimmung erfolgt nach den gleichen Regelungen wie bei der Mitgliederversamm-
lung.  

 
Bei der Beschlussfassung entscheidet die Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen.  

 
Über die Beschlüsse der Sitzung des Gesamtvorstandes35 ist ein Protokoll aufzuneh-
men.  

 
 
§ 16 Abteilungen  
 
(1) Die den einzelnen Abteilungen angehörenden Mitglieder wählen in einer Mitgliederver-

sammlung den Abteilungsvorstand für die Amtsdauer von vier Jahren. Wählbar sind nur 
Vereinsmitglieder, die zusätzlich auch der jeweiligen Abteilung angehören sollen. 
Die Gewählten bleiben auch nach Ablauf ihrer Amtszeit bis zu einer wirksamen Neuwahl 
im Amt. Wiederwahl ist zulässig. 

 
 Der Gesamtvorstand des PSV Saar e.V. ist berechtigt selbst Abteilungsvorstände 

zu bestellen, wenn die Mitgliederversammlung der Abteilung keinen Abteilungs-
vorstand wählt. 

 
(2) Der Gesamtvorstand des PSV Saar e.V. ist berechtigt, auch von der Mitgliederver-

sammlung der Abteilung bestellte Abteilungsvorstände abzuberufen, wenn diese 
Abteilungsvorstände in grober Weise gegen die Satzung, die Ordnungen oder Be-
schlüsse der Vereinsorgane, insbesondere gegen die Weisungen des geschäfts-
führenden Vorstands, verstoßen. 

 
In diesen Fällen ist der Gesamtvorstand auch berechtigt, selbst für die frei gewor-
denen Ämter im Abteilungsvorstand bis zur Neuwahl durch die Mitgliederver-
sammlung der Abteilung Nachfolger für die abberufenen Abteilungsvorstände zu 
bestellen. Nicht von der Mitgliederversammlung in den Abteilungvorstand gewählt 
werden können Personen, die zuvor von dem Gesamtvorstand aus dem Abtei-
lungsvorstand abberufen worden sind. 

 
(3) Die Mitgliederversammlungen der Abteilungen sind jährlich einzuberufen. Zur Einberu-

fung sind der Abteilungsvorstand und der geschäftsführende Vorstand des PSV 
Saar e.V. befugt36. Die Mitgliederversammlungen der Abteilungen können nur als 

 
33 Nach §§ 28, 32 Abs. 1 Satz 1 BGB kann der Vereinsvorstand wirksame Beschlüsse nur in ordnungsgemäß einbe-
rufenen Sitzungen fassen. Auch können nicht anwesende Vorstandsmitglieder an der Abstimmung nicht beteiligt wer-
den. Nach § 40 BGB darf dies in der Satzung auch abweichend geregelt werden. In der heutigen Zeit ist die Möglich-
keit der Beschlussfassung über elektronische Medien oder auch die Hinzuschaltung Abwesender angebracht. 

34 Konkretisierend geändert aufgrund des E-Mails des Herrn Hans vom 10.12.2025. 

35 Da der Gesamtvorstand seine Beschlüsse auch außerhalb von Sitzungen fassen kann und auch diese Beschlüsse 
protkolliert werden sollten, sollte die bisherige Beschränkung der Protokollierungspflicht auf die in den Sitzungen des 
Gesamtvorstands entfallen. 

36 Der geschäftsführende Vorstand ist Vorstand im Sinne des § 26 BGB und damit dafür verantwortlich, dass die Ge-
schäfte des Vereins ordnungsgemäß geführt werden. Deshalb muss es dem geschäftführenden Vorstand - neben 
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reine Präsenzveranstaltungen an einem bestimmten Ort durchgeführt werden. Die 
hybride oder virtuelle Durchführung im Sinne des § 32 Abs. 2 BGB ist ausge-
schlossen.37 

 
(24) Die Termine der Mitgliederversammlungen der Abteilungen sind dem geschäftsführen-

den Vorstand des Vereins fristgerecht mitzuteilen. Die Mitglieder des geschäftsführen-
den Vorstands haben ein Teilnahmerecht Teilnahme-, Rede- und Antragsrecht38. 
Ihnen ist auf Verlangen zu auch außerhalb der einzelnen Tagesordnungspunkten Ta-
gesordnungspunkte das Wort zu erteilen. 

 
 Die Abteilungsvorstände sind gegenüber dem geschäftsführenden Vorstand re-

chenschaftspflichtig. Außerdem steht den Mitgliedern des geschäftsführenden Vor-
standes des PSV Saar e. V. auch außerhalb von Abteilungsversammlungen gegenüber 
allen Abteilungsvorständen jederzeit ein Auskunftsrecht das Recht auf Auskunft und 
Einsicht in die Unterlagen der Abteilung39 sowie auf Herausgabe dieser Unterlagen 
an den geschäftsführenden Vorstand zu. 

 
Die Abteilungen übersenden die Protokolle der Mitgliederversammlungen sowie die Kas-
senberichte nach jeder Mitgliederversammlung dem Geschäftsführer.  

 
(35) Der Vorstand einer Abteilung setzt sich zumindest zusammen aus:  
 

1. Vorsitzender der Abteilung  
 

Kassierer  
 

Schriftführer  
 

Für den 1. Vorsitzenden soll ein Vertreter gewählt werden. Bei Bedarf soll ein Jugend-
wart gewählt werden.  

 
Die von der Mitgliederversammlung einer Abteilung gewählten 1. Vorsitzenden der 
Abteilungen und die besonderen Vertreter gem. § 30 BGB40 bedürfen der Bestätigung 
durch die Mitgliederversammlung des Vereins.  

 
Der Vorstand der Abteilung ist für die personelle, sportliche und sonstige Organisation 
der jeweiligen Abteilung verantwortlich. 

 

 
dem Abteilungsvorstand - rechtlich möglich sein, eine Abteilungsversammlung einzuberufen, wenn dies im Vereinsi-
netresse ist. Das wäre z. B. der Fall, wenn die Abteilung - warum auch immer - nicht über einen Abteilungsvorstand 
verfügt. Um einen wählen zu können, müsste aber erst eine Abteilungsversammlung ordnungsgemäß einberufen 
werden. Durch die Ergänzung der Satzung soll dem Vorstand ermöglicht werden, seinen Pflichten nachzukommen. 

37 Eingefügt aufgrund des E-Mails des Herrn Hans vom 10.12.2025. 

38 Der geschäftsführende Vorstand ist Vorstand im Sinne des § 26 BGB und damit dafür verantwortlich, dass sich der 
Verein nach außen - aber auch nach innen - rechtmäßig verhält (z.B. Einhaltung des Steuerrechts oder des Daten-
schutzrechtes). Deshalb muss es dem geschäftsführenden Vorstand möglich sein, in der Mitgliederversammlung ei-
ner rechtlich zum Hauptverein zählenden Abteilung selbst nicht nur Redebeiträge machen zu können, sondern selbst 
auch Anträge stellen zu können. 

39 Diese Ergänzung dient der Klarstellung. Der geschäftsführende Vorstand ist Vorstand im Sinne des § 26 BGB und 
damit dafür verantwortlich, dass sich der Verein nach außen - aber auch nach innen - rechtmäßig verhält (z.B. Ein-
haltung des Steuerrechts oder des Datenschutzrechtes). Diese Verantwortung kann er nur erfüllen, wenn er die Mög-
lichkeit hat, von allen Vorgängen im Verein Kenntnis erlangen zu können. Da auch die Abteilungen zum Verein gehö-
ren, muss der geschäftsführende Vorstand auch dort jederzeit Auskünfte einholen und Unterlagen einsehen können. 
Deshalb steht dem vertretungsberechtigten Vorstand eines Vereins dieses Recht auch gegenüber den Abteilungen 
zu. 

40 Ist bereits in § 14 Abs. 3 dieser satzung geregelt, weshalb die regelung hier gestrichen werden kann. 

- 

- 
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(6) Der Abteilungsvorstand kann seine Beschlüsse auch im Rahmen einer Video-/Te-

lefonkonferenz oder entsprechender Zuschaltung abwesender Vorstandsmitglie-
der in einer Vorstandssitzung fassen. Die Entscheidung darüber wird mit der Ein-
berufung getroffen.41 

 
(7) Der geschäftsführende Vorstand kann den Abteilungsvorständen bzw. einzelnen 

Mitgliedern der Abteilungsvorstände Weisungen erteilen. 
 
 
§ 17 Kassenführung  
 
(1)  Der Verein führt eine Hauptkasse und bei jeder Abteilung eine Nebenkasse.  Verant-

wortlich für die Kassenführung der jeweiligen Kasse sind die gewählten Kassierer. Ist 
kein Kassierer bestellt, haben die anderen Mitglieder des entsprechenden Vor-
stands gemeinsam dafür Sorge zu tragen, dass die mit der Kassenführung ver-
bundenen Pflichten erfüllt werden.42 

 
(2)  Zuschüsse der Fachverbände des Landessportverbands für das Saarland werden über 

die Hauptkasse abgerechnet.  
 
(3)  Die Abteilungen sind der Hauptkasse für alle Auslagen verantwortlich. Die jeweilige Ab-

teilung hat unter Beachtung der steuerlichen Grundsätze jeweils zum Ende eines Kalen-
derjahres die Einnahmen/Ausgaben der Abteilung der an den geschäftsführenden 
Vorstand Hauptkasse des PSV Saar e.V. mit den entsprechenden Belegen zur Vervoll-
ständigung der Hauptkasse des PSV Saar e.V.43 zu übermitteln. Zudem muss ein 
Mitglied des Abteilungsvorstands eine von ihm unterzeichnete schriftliche Erklärung 
gegenüber dem geschäftsführenden Vorstand abgeben, in der die Vollständigkeit und 
Richtigkeit der notwendigen Angaben versichert wird. Außerdem kann der geschäfts-
führende Vorstand von jeder Abteilung bis Jahresende für das folgende Geschäftsjahr 
einen Haushaltsplan verlangen.  

 
(4)  Vor der Mitgliederversammlung des PSV Saar e.V. sind die Kassen der Abteilungen vom 

Kassierer des PSV Saar e. V. oder dessen Stellvertreter zu prüfen. Zu Prüfen ist, ob 
alle Einnahmen und Ausgaben ordnungsgemäß aufgezeichnet worden sind, alle 
Ausgaben sachlich richtig und belegt sind, ob der Abteilungsvorstand wirtschaft-
lich gearbeitet hat und ob eine für die Abteilung bestehender Haushaltsplan einge-
halten worden ist.44 Sollten die in dem Haushaltsplan enthaltenen Ansätze nicht 
eingehalten worden sein, hat er auch zu prüfen, warum diese Ansätze nicht einge-
halten worden sind. 

 
Die Kassenprüfer des PSV Saar e.V.45 haben die Pflicht und das Recht, die Kassenfüh-
rung der Hauptkasse zu kontrollieren und die Abschlüsse zu überwachen sowie zu prü-
fen, ob die Mittel wirtschaftlich verwendet worden sind, ob die Ausgaben sachlich be-
gründet, rechnerisch richtig und belegt sind und ob die Ausgaben die gegebenenfalls in 

 
41 Eingefügt aufgrund des E-Mails des Herrn Hans vom 10.12.2025. 

42 Diese Ergänzung dient nur der Klarstellung. 

43 Diese Ergänzung dient lediglich der Klarstellung. 

44 Diese Ergänzung dient nur der Klarstellung. Denn ohne eine Satzungsregelung oder ohne eine ausdrücklich an-
ders lautende Satzungsbestimmung bzw. anders lautender Beschluss der Mitgliederversammlung ist der Auftrag die-
ser Prüfer regelmäßig beschränkt auf die Kassenführung des Vereins sowie auf die Prüfung, ob die Mittel wirtschaft-
lich verwendet worden sind, ob die Ausgaben sachlich begründet, rechnerisch richtig und belegt sind und ob sie die 
gegebenenfalls in einem Haushaltsplan festgelegten Ansätze nicht überschreiten (BGH, Urt. v. 14.12.1987, Az. II ZR 
53/87). 

45 Diese Ergänzung dient lediglich der Klarstellung. 
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einem Haushaltsplan festgelegten Ansätze überschreiten. 
 

Festgestellte Mängel sind unverzüglich dem geschäftsführenden Vorstand zu berichten. 
Über jede Prüfung ist eine Niederschrift zu fertigen.  

 
Näheres regelt die Finanzordnung.  

  
 
V. Sonstige Bestimmungen  
 
 
§ 18  Ermächtigungen zum Erlass von Vereinsordnungen  
 
(1)  Zuständigkeit für den Erlass von Vereinsordnungen  
 

Die Mitgliederversammlung wird ermächtigt, auf Vorschlag des geschäftsführenden Vor-
standes Vereinsordnungen als der Satzung nachrangiges Vereinsrecht zu verabschie-
den, sie zu ändern und solche Ordnungen wieder aufzuheben. Die Vereinsordnungen 
gelten für alle Abteilungen und – soweit betroffen – auch für Einzelmitglieder.  

 
(2)  Vereinsordnungen können insbesondere für folgende Aufgabenbereiche erlassen wer-

den:  
 

1.  Finanzordnung mit Buchführungsorganisation, Haushaltsplanung und Jahresab-
schluss mit einer Ordnung für die Kassenprüfung  

 
2.  Ehrungsordnung  
 
3.  Sportordnung zur Regelung der Teilnahme am Trainings- und Übungsbetrieb  
 
4.  Vereinsordnung zu dem Vereinsnamen, den Vereinsfarben und dem Vereinsemb-

lem  
 
(3)  Außerkraftsetzungen  
 

Soweit eine Abteilungsordnung gegen die Satzung oder eine Vereinsordnung des PSV 
Saar e. V. verstößt, ist sie auf die Notwendigkeit einer Anpassung zu überprüfen. Blei-
ben Meinungsunterschiede, hat die Satzung, hilfsweise die Vereinsordnung des PSV 
Saar e. V., Vorrang. 
 
Über vorläufige Ergänzungen, Anpassungen und die einstweilige Außerkraftsetzung von 
Vereinsordnungsbestimmungen bis zur nächsten Mitgliederversammlung kann der Ge-
samtvorstand auf Vorschlag des geschäftsführenden Vorstandes entscheiden, wenn es 
eine Benachteiligung von Einzelmitgliedern zu verhindern gilt.  

 
(4)  Wirksamkeit von Vereinsordnungen  
 

Vereinsordnungen treten mit der Bekanntgabe in Kraft.  
 
Die Satzung und die Vereinsordnungen sind jedem neuen Mitglied zugänglich zu ma-
chen. Dazu sind die Satzung und die Vereinsordnungen auf der Homepage des PSV 
Saar e. V. zum Herunterladen einzustellen.  

 
  
§ 19  Haftungsbeschränkung 
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Sind die Mitglieder der Organe des Vereins unentgeltlich tätig oder erhalten sie für ihre Tätigkeit 
eine Vergütung, die 720,00 € den in § 31a Abs. 1 BGB festgelegten Betrag46 jährlich nicht 
übersteigt, haften sie dem Verein für einen bei der Wahrnehmung ihrer Pflichten verursachten 
Schaden nur bei Vorliegen von Vorsatz. Das gilt auch für die Haftung gegenüber den Mitglie-
dern des Vereins. Sind diese Organmitglieder einem anderen zum Ersatz eines Schadens ver-
pflichtet, den sie bei der Wahrnehmung ihrer Pflichten verursacht haben, so können sie von 
dem Verein die Befreiung von der Verbindlichkeit verlangen. Das gilt nicht, wenn der Schaden 
vorsätzlich verursacht wurde. 
 
Ist streitig, ob ein Organmitglied einen Schaden vorsätzlich verursacht hat, trägt der Verein oder 
das Vereinsmitglied die Beweislast. 
 
 
§ 20  Auflösung des Vereins  
 
(1)  Beschlussfassung  
 

Über die Auflösung des Vereins beschließt eine zu diesem Zwecke besonders einberu-
fene Mitgliederversammlung des PSV Saar e. V. mit Mehrheit von 3/4 der abgegebenen 
gültigen Stimmen, vorausgesetzt, dass mindestens die Hälfte der gesamten stimmbe-
rechtigten Mitgliederzahl erschienen ist. Ist die Anzahl nicht erreicht, so muss eine neue 
Mitgliederversammlung einberufen werden, die dann unabhängig von der Zahl der 
schienenen Mitglieder47 mit einer Mehrheit von 3/4 der abgegebenen gültigen Stimmen 
die Auflösung des Vereins beschließen kann.  

 
(2)  Vermögensanfall  
 

1.  Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das 
Vermögen des Vereins an den Landessportverband für das Saarland, der es aus-
schließlich und unmittelbar für gemeinnützige, mildtätige oder kirchliche Zwecke 
zu verwenden.  

 
2.  Die Auflösung einer Abteilung setzt die Zustimmung der Mitgliederversammlung 

des PSV Saar e. V. voraus, nachdem der Gesamtvorstand einer solchen Auflö-
sung zugestimmt und dies der Mitgliederversammlung vorgeschlagen hat.  

 
Für den Fall der Auflösung einer Abteilung fällt verbleibt das Vermögen der Abteilung 
dem beim PSV Saar e. V. zu.48  

 
(3)  Liquidatoren  
  

Ist die Liquidation des Vereinsvermögens wegen Auflösung, Entziehung der Rechtsfä-
higkeit oder bei Wegfall des Vereinszwecks erforderlich, so sind die Mitglieder des ge-
schäftsführenden Vorstandes des PSV Saar e. V. die Liquidatoren.  

 
 

 
46 Vergleichen Sie dazu bitte den Wortlaut des § 31a BGB, nach dem inzwischen schon 840,00 € im Jahr an die Or-
ganmitglieder gezahlt werden dürfen, ohne dass die gesetzliche Haftungsbeschränkung dadurch beeinträchtigt 
würde. 

47 Diese Ergänzung dient lediglich der Klarstellung. 

48 Nach den Regelungen der Satzung ist das in den Abteilungen vorhandene Vermögen rechtlich solches des Haupt-
vereins, also des PSV saar e.V. Dementsprechend kann im Fall der Auflösung einer Abteuilung deren Vermögen 
nicht dem Hauptverein zufallen, weil es ihm schon gehört. Vielmehr ist klarzustellen, dass das Vermögen beim 
Hauptverein verbleibt. 
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§ 21 Inkrafttreten der Satzung  
 
Diese Satzung tritt nach Genehmigung durch die Mitgliederversammlung mit dem Tage der  
Eintragung in das Vereinsregister des Amtsgerichts Saarbrücken in Kraft.  
 
Gleichzeitig erlischt die frühere Satzung.  
  
 
 
Saarbrücken, im Juli 2019 XX 
 
 
 
 
Der Vorstand 
  
 


